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Vorwort 5

Vorwort

»Noch immer sagt ein Bild mehr als tausend Worte«  – daher hat sich 
das Autorenteam entschieden, das vorliegende Werk mit Rechtsstand 
01.01.2024 erneut zu überarbeiten. Neben der Berücksichtigung aktuel-
ler Entwicklungen aus Gesetzgebung, Finanzverwaltung und Rechtspre-
chung wurden insbesondere die Neuregelungen zur Abmilderung der 
Energiekrise und Stärkung der deutschen Wirtschaft aufgenommen so-
wie ein Ausblick auf die ViDA-Initiative der EU gegeben. 

Gemäß dem konzeptionellen Ansatz dieses Buches werden die umsatz-
steuerlichen Zusammenhänge überwiegend in Form von Schaubildern 
dargestellt. Sie sind als Ergänzung zur aktuellen Fachliteratur und als 
Repetitorium der in Lehre und Praxis relevanten Umsatzsteuerthemen 
gedacht. Das interdisziplinäre Autorenteam hat versucht, möglichst al-
len Interessen gerecht zu werden: Lehre und Ausbildung wurden ebenso 
berücksichtigt wie Erfahrungen  aus der umsatzsteuerlichen Beratungs-
praxis verschiedener Kanzleien und aus Steuerabteilungen von Unter-
nehmen. Damit richtet sich das Werk gleichermaßen an Studierende 
und Auszubildende im Steuerbereich wie auch an langjährige Praktiker 
in der Beratung oder in Unternehmen. Verantwortlich für die Praxis 
zeichnet ein Team aus Fachleuten, die alle bereits langjährig auf die um-
satzsteuerliche Beratung spezialisiert sind. Die Lehre wird durch Frau 
Prof. Dr. Gabi Meissner, Professorin an der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg, vertreten.

Die Abfolge der Themen und Kapitel orientiert sich am Aufbau des deut-
schen Umsatzsteuergesetzes. Nach einleitenden Grafiken zum Aufbau 

des europäischen Mehrwertsteuersystems folgen Darstellungen zur 
Steuerbarkeit, zu den wichtigsten Steuerbefreiungsvorschriften, zur Be-
messungsgrundlage, zu den Steuersätzen und zur Steuerentstehung. 
Auch die Themen Steuerschuldnerschaft, Rechnungen, Vorsteuerabzug 
und Besteuerungsverfahren werden in Schaubildern aufgearbeitet. Ab-
schließend finden sich Illustrationen zu umsatzsteuerlichen Spezialre-
gelungen für bestimmte Umsätze.

Dem Themenkomplex der grenzüberschreitenden Liefersachverhal-
te wurde aufgrund der immensen praktischen Bedeutung ein eigenes 
Kapitel gewidmet. Darin finden sich Grafiken zu Fragen, die unmittel-
bar mit innergemeinschaftlichen Lieferungen oder Ausfuhrlieferungen 
zusammenhängen. Zudem wird der immer wichtiger werdende Bereich 
des »E-Commerce« in einem eigenen Kapitel dargestellt.

Wir, die Autor:innen, hoffen, mit dieser 5. Auflage eine hilfreiche Ergän-
zung für das Verständnis der Umsatzsteuer zusammengestellt zu haben. 
Verbesserungsvorschläge und Ergänzungswünsche sind uns gerne je-
derzeit willkommen.

Stuttgart, im Februar 2024 Julia Bader, Steuerberaterin
Prof. Dr. Gabi Meissner
Julia Daubenmerkl, Steuerberaterin
Matthias Groschupp, Steuerberater
Filiz Susar, Steuerassistentin
Aleksandra Wisnioch, Rechtsanwältin

Vorwort
Vorwort
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1  Einleitung

Die Umsatzsteuer ist mit 250,8 Mio. € vor der Lohnsteuer mit 218,4 Mio. € 
die ertragsstärkste Steuerart (Quelle: BMF: Steuerspirale Schätzung 
für 2021).

Überdies gilt es, das relativ bürokratiearme und damit effiziente Erhe-
bungsverfahren zu berücksichtigen, das sich in der Hauptsache auf die 
Aufsicht beschränkt. Was für den Staat deutliche Vorteile bringt, kann 
sich im unternehmerischen Bereich rasch zum Haftungsproblem entwi-
ckeln. Nicht zuletzt deshalb ist es für jeden Marktteilnehmer wichtig, sich 
mit den Regelungen und Folgen dieser Steuerart auseinanderzusetzen.

Insbesondere die folgenden Begriffe kennzeichnen das Wesen der Um-
satzsteuer. Sie wird gleichbedeutend mit dem Begriff der Mehrwert-
steuer verwendet und

 y besteuert das Entgelt für Lieferungen und sonstige Leistungen von 
Unternehmern,

 y gestaltet sich als Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug,
 y besteuert als indirekte Steuer den Verbrauch,
 y ist eine harmonisierte Steuer und
 y belastet auf jeder Fertigungsstufe nur die Wertschöpfung, sodass 

nicht von einer echten Mehrwertsteuer gesprochen werden kann.

Die Umsatzsteuer gehört nicht zu den betrieblichen Kosten und mindert 
nicht den Ertrag des Unternehmers; sie wird prozentual vom Entgelt 
berechnet und bildet zusammen mit diesem den Preis, den der Leis-

tungsempfänger zu entrichten hat. Wirtschaftlich gesehen belastet die 
Umsatzsteuer letztlich den Endverbraucher, da der Unternehmer – so 
er regelbesteuert – sie aus der Eingangsleistung als Vorsteuer geltend 
machen kann und damit »neutralisiert«.

Basis des geltenden nationalen Umsatzsteuerrechts ist die seit dem 
01.01.2007 geltende Richtlinie 2006/112/EG, die sog. Mehrwertsteuer-
systemrichtlinie. Sie normiert die grundlegenden Prinzipien und eröff-
net den Mitgliedstaaten nur begrenzte Abweichungsmöglichkeiten wie 
z. B. beim Steuersatz oder den Regelungen zur Steuerschuldumkehr.

Allerdings birgt sie und das mit ihr realisierte derzeitige MwSt-System 
der EU auch einige Schwächen wie z. B.:

 y einen hohen, ihrer Komplexität geschuldeten Verwaltungsaufwand 
für Unternehmen,

 y etwaige, den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des derzeitigen 
Systems zugestandene Sonderregelungen und Optionen, die eine 
tatsächliche Harmonisierung verhindern sowie

 y die Betrugsanfälligkeit.

Daher präsentierte die EU-Kommission am 07.04.2016 einen Aktions-
plan (»Auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Mehrwert-
steuerraum: Zeit für Reformen«) zur Umgestaltung des aktuellen hin zu 
einem endgültigen, den o. g. Schwächen Rechnung tragenden System. 
Dieses baut auf dem Bestimmungsland- und nicht wie bisher auf dem 

1 Einleitung
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Ursprungslandprinzip auf. Im Rahmen eines Follow-up vom 04.10.2017 
schlug sie vor, den systemischen Wechsel in zwei Schritten durchzufüh-
ren, um einen reibungslosen Übergang sowohl für die Steuerpflichtigen 
als auch die Steuerverwaltungen zu gewährleisten: Der erste Schritt sah 
die erneute Besteuerung grenzüberschreitender Lieferungen und die 
Gründung einer einzigen Anlaufstelle (One-Stop-Shop) für innergemein-
schaftliche B2B-Lieferungen vor: Der Lieferant berechnet dem Erwerber 
die im Bestimmungsland anfallende Umsatzsteuer und führt diese an 
die »einzige Anlaufstelle« (in Deutschland das BZSt) in seinem Sitzstaat 
ab. Das derzeitige System der Steuerbefreiung im Herkunfts- und der Er-
werbsbesteuerung im Bestimmungsland sollte langfristig nur noch für 
sog. zertifizierte Steuerpflichtige (Certified Tax Payer, CTP) gelten.

In einem zweiten Schritt sollte die umsatzsteuerrechtliche Gleichbe-
handlung von Lieferungen und Dienstleistungen innerhalb des Binnen-
marktes erfolgen.

Zunächst arbeiteten die Mitgliedstaaten an der Umsetzung des ersten 
Schritts, der in zwei Stufen erfolgte:

 y Änderung der MwStSystRL im Hinblick auf die sog. Quick fixes, die 
zunächst nur für den CTP vorgesehen waren, und die Implemen-
tierung der rechtlichen Grundlagen des endgültigen Mehrwert-
steuersystems, insbesondere des Grundsatzes der Besteuerung im 
Bestimmungsland;

 y begleitend dazu die entsprechenden Änderungen der DVO zur 
MwStSystRL.

Die Quick fixes beinhalteten die unionsweiten Vereinfachungen in Bezug 
auf die umsatzsteuerliche Behandlung von Konsignationslagern und 
Reihengeschäften sowie die Implemetierung der USt-IdNr. als materielle 
Voraussetzung des Steuerbefreiungstatbestands und die einschlägige 
Nachweisführung.

Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens konnten die Mitgliedstaaten 
hinsichtlich des Status des CTP keine Einigung erzielen. Insoweit wur-
den die Quick fixes am 04. bzw. 07.12.2018 mit Wirkung zum 01.01.2020 
zunächst ohne Anknüpfung an die Institution des CTP verabschiedet. 
Gleiches galt für die Änderung des Art. 402 MwStSystRL (Grundsatz der 
Besteuerung im Bestimmungsland).

In einem weiteren, zweiten Teilschritt sollten dann bis zum 01.07.2022 
die erforderlichen Bestimmungen u. a. für die technische Umsetzung 
der Maßnahmen und für den CTP festgelegt werden. Der entsprechende 
Änderungsvorschlag datiert vom 25.05.2018. Insoweit sind

 y die Modernisierung des Wortlauts der MwStSystRL, wie z. B. das Er-
setzen des Wortes »innergemeinschaftliche Lieferung« durch »Liefe-
rung innerhalb der Union«,

 y die Abschaffung der ZM für innergemeinschaftliche Lieferungen für 
Unternehmer ohne CTP-Status sowie

 y die Einführung der einzigen Anlaufstelle One-Stop-Shop vorgesehen.

Mit Blick auf die weitere Zukunft sollten letztlich nicht nur die Waren-
lieferungen, sondern auch die Dienstleistungen in das endgültige Mehr-
wertsteuersystem einbezogen werden. Ausgehend davon, dass der 
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oben dargestellte Maßnahmenkatalog im Jahr 2022 in Kraft trat, sollte 
nach einer Anlaufphase frühestens nach fünf Jahren (2027) die Umset-
zung dieses nächsten Schritts der Integration der Dienstleistungen rea-
lisiert werden.

In Deutschland erfolgte die Umsetzung der Quick fixes mit dem Gesetz 
zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften (JStG 2019). 

Quasi parallel zu den aufgezeigten Entwicklungen für den »konser-
vativen« Waren- und Geschäftsverkehr begegnete die Europäische 
Kommission mit dem sog. »Mehrwertsteuer-Paket für den elektroni-
schen Handel« der explosionsartigen Zunahme des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs, insbesondere des sog. E-Commerce und den damit 
verbundenen Geschäftsmodellen. Ziel war es unter anderem, durch 
eine Vereinheitlichung mehrwertsteuerlicher Pflichten gleiche Wett-
bewerbsbedingungen für Unternehmen zu schaffen, die hauptsächlich 
online grenzüberschreitende Lieferungen und Dienstleistungen an End-
kunden erbringen. Überdies sollte auch insoweit das Prinzip der Be-
steuerung im Bestimmungsland erreicht werden. Die Umsetzung des 
Gesetzgebungsvorhabens erfolgte auch hier in zwei Stufen.

Bereits im Jahr 2015 traten erste Maßnahmen in Bezug auf Telekom-
munikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elek-
tronischem Wege an Endkunden erbrachte Dienstleistungen in Kraft. 
Hierbei wurde der sog. »Mini-One-Stop-Shop« (MOSS oder auch Kleine 

einzige Anlaufstelle – KEA) als neues, besonderes Besteuerungsverfah-
ren eingeführt.

Der zweite Teil der Maßnahmen wurde als sog. »Mehrwertsteuer-Digital-
paket« umgesetzt und galt ab dem 01.01.2019 bzw. 01.07.2021. Mit ihm 
wurden die Vereinfachungen auf Fernverkäufe sowie auf jede Art von 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen an Endkunden innerhalb der 
EU ausgeweitet. Neben neuen gesetzestechnischen Regeln wurden der 
MOSS zum sog. One-Stop-Shop (OSS bzw. OSS-Verfahren) erweitert und 
mit dem sog. Import-One-Stop-Shop (IOSS bzw. IOSS-Verfahren) ein 
weiteres besonderes Besteuerungsverfahren eingeführt. In Deutsch-
land wurde es insbesondere durch das Jahressteuergesetz 2020 in na-
tionales Recht umgesetzt.

An diesen Entwicklungen setzt nunmehr die sog. ViDa-Inintiative1 (»VAT 
in the Digital Age«) der EU-Kommission an. Denn, so liest es sich in den 
Gründen und Zielen zum Legislativpaket, nach dem ersten Jahr der 
Anwendung des Mehrwertsteuer-Digitalpakets seien einige Punkte er-
mittelt worden, die einer weiteren Klärung bedürften. Überdies hätten 
im Rahmen von Eurofisc die Betrugsbekämpfungsexperten angegeben, 
vor großen Herausforderungen zu stehen, wenn es darum ginge, das Ri-
siko der Nichtzahlung der Mehrwertsteuer zu erkennen und die Einhal-
tung der Vorschriften durch die Unternehmen zeitnah zu kontrollieren, 
weil die Plattform, die als fiktiver Dienstleistungserbringer fungiere, 

1 Vorschlag für eine Verordnung – COM(2022)703 und Vorschlag für eine 
DurchführungsVO – COM(2922)704 vgl. https://ec«.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/13186-Mehrwertsteuer-im-digitalen-Zeitalter_de
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keine granularen Daten speichere und mitteile, sondern aggregierte 
Informationen über alle zugrunde liegenden Verkäufer, die ihre Platt-
form nutzten, übermittelten. Auch müssten die Steuerbehörden beim 
Abgleich der Informationen über die erbrachten Dienstleistungen und 
die damit verbundenen Zahlungen auf der Grundlage der im zentralen 
elektronischen Zahlungsinformationssystem verfügbaren Daten (Zah-
lungsdaten beziehen sich auf einzelne Zahlungsempfänger = Verkäufer) 
wissen, welche Steuerpflichtigen die Zahlung tatsächlich erhalten wer-
den. Dies sei insbesondere dann schwierig, wenn die Regelung des fikti-
ven Dienstleistungserbringers Anwendung fände. Aus den beiden oben 
genannten Gründen sei es erforderlich, dass die Plattformen der Steuer-
behörde des Mitgliedstaats der Identifizierung die Identifikationsdaten 
des zugrunde liegenden Dienstleistungserbringers übermittelten. 
Gleichzeitig werde eine neue OSS-Vereinfachungsregelung eingeführt, 
um die Meldung von unternehmensinternen Verbringungen von Gegen-
ständen in einen anderen Mitgliedstaat zu ermöglichen. Auch hierzu 
erhalte der vorliegende Vorschlag detaillierte Bestimmungen. Schließ-
lich sehe der Vorschlag zur Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie vor, 
dass die Nutzung des IOSS für Marktplätze verbindlich vorgeschrieben 
werde. Insoweit, so die Folgerung der EU-Kommission ergebe sich ein 
zwingender Anpassungsbedarf des vorhandenen Regelungswerks. 

Mit diesen Ausführungen ist der Charakter des aktuellen Modernisie-
rungsvorhabens der MwSt-SystRL umrissen; es bezieht sich sowohl auf 
materiellrechtliche als auch auf verfahrensrechtliche Änderungen. Kon-
kret gliedert sich das Maßnahmepaket in mehrere »Säulen«:

Zum einen soll die Einführung einer digitalen Meldung für innergemein-
schaftliche Umsätze in Echtzeit erfolgen, die die Zusammenfassende 
Meldung ab 2028 ersetzen soll. Grundlage dafür sollen elektronische 
Rechnungen (sog. e-Invoicing) sein. Demzufolge wird es den Mitglied-
staaten erlaubt, die elektronische Rechnungsstellung als verpflichten-
den Standard ab 2024 einzuführen.

Überdies sollen Plattformbetreiber in den Bereichen Personenbeför-
derung und Kurzzeitvermietung von Unterkünften ab 2025 unter be-
stimmten Umständen dazu verpflichtet werden, die Mehrwertsteuer zu 
erheben und an die Steuerbehörden abzuführen (Leistungskettenfik-
tion vergleichbar § 3 Abs. 11a UStG).

Weiter beabsichtigt die EU-Kommission, die Registrierung für Mehr-
wertsteuerzwecke für Unternehmen mit Kunden in anderen Mitglied-
staaten ab 2025 zu vereinfachen. So sollen sich die Unternehmen nur 
einmal für die gesamte EU registrieren müssen und es soll möglich sein, 
die Mehrwertsteuerpflichten über ein einziges Online-Portal in nur 
einer Sprache zu erfüllen.

Die im Rahmen der ViDA-Initiative vorgeschlagenen Maßnahmen befin-
den sich derzeit im Konsultationsverfahren und sollen letztlich bis 2028 
vollständig umgesetzt sein.

Auf nationaler Ebene wird aktuell die Umsetzung der e-Rechnung in 
Deutschland durch das sog. Wachstumschancengesetz konkretisiert. In 
ihm ist die verpflichtende Verwendung der e-Rechnung für in Deutsch-
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land steuerbare Umsätze zwischen in Deutschland ansässigen Unter-
nehmern ab 01.01.2025 vorgesehen. Der Rat der Europäischen Union 
ermöglichte mit seinem Durchführungsbeschluss (EU) 2023/1551 vom 
25.07.2023 (ABl. vom 27.07.2023, L 188/42) Deutschland die Einführung 
einer solchen nationalen e-Rechnungspflicht.

Für die Autorengruppe des vorliegenden Werks stellt sich damit die 
Herausforderung der Umsetzung der noch in Planung befindlichen 
gesetzgeberischen Maßnahmen: das Wachstumschancengesetz (JStG 
2023) wird direkt in den Übersichten berücksichtigt. Geplanten Ände-
rungen werden wir mit entsprechenden Hinweisen in Form von Fußno-
ten begegnen.

Überdies haben wir bereits in der vergangenen 4. Ausgabe den Rege-
lungsmechanismen in Bezug auf den E-commerce mit einem gesonder-

ten Kapitel (12.3) Rechnung getragen. Auch in diesem Kontext werden 
wir mit Hinweisen Bezug auf ähnlich gelagerte »Grundsachverhalte« 
nehmen, um die seitens des Gesetzgebers gewählten Mechanismen zu 
verdeutlichen.

Auf diese Weise hoffen wir, im Rahmen dieses Kompendiums auf die dy-
namischen Änderungsprozesse des Mehrwertsteuerrechts angemessen 
reagieren zu können.

Das folgende erste Kapitel widmet sich  – als thematischer Einstieg  – 
dem System der Mehrwertsteuer und ihrer Einbindung in das Recht der 
europäischen Gemeinschaft. Es stellt die Rechtsgrundlagen und ihr Zu-
sammenwirken dar sowie die Prinzipien des innergemeinschaftlichen 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs. Abschließend folgt ein Prüfungs-
schema samt Checkliste für die umsatzsteuerliche Fallbearbeitung.
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Rechnung

200 €
38 €

238 €

Rechnung

100 €
19 €

119 €

Prinzip der Umsatzsteuer

Allphasennetto-Umsatzsteuersystem mit Vorsteuerabzug

Über den Vorsteuerabzug erreicht die Allphasen-Nettoumsatzsteuer, dass in der Regel jede Wirtschaftsstufe nur
die von ihr geschaffene Wertschöpfung – den »Mehrwert« – besteuern muss. In der Unternehmerkette wirkt sich
die Umsatzsteuer üblicherweise neutral aus, wirtschaftlich getragen wird sie vom Endverbraucher.

Beispiel

Produzent P verkauft eine Ware für 100 € zzgl. USt an Großhändler G. Dieser verkauft die Ware für 200 € zzgl. USt
an Einzelhändler E. E verkauft die Ware für 300 € zzgl. USt an Endverbraucher. 

Produzent P Großhändler G Einzelhändler E Konsument K

Finanzamt             

19 €

38 €
./. 19 €

19 €

57 €
./. 38 €

19 €
Beim Finanzamt 
verbleiben in Summe 57 €

Rechnung

300 €
57 €

357 €

19 €

38 € 19 € 57 € 38 €

Entgelt Entgelt Entgelt

Lieferung Lieferung Lieferung
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Einbindung des Mehrwertsteuersystems in das Recht der europäischen Gemeinschaft

Die EuGH-Entscheidung bindet grds. nur das anfragende Gericht. Faktisch legt der EuGH für alle Mitgliedstaaten verbindlich das
Recht der Europäischen Union aus.

Mitgliedstaaten

Europäische Gemeinschaft erlässt

Verordnungen Richtlinien

Unmittelbar geltendes Recht
Durchführungs-VO (EU) Nr. 282/2011 vom 15.03.2011
zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 
2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
 

Umsetzung in nationales Recht erforderlich
Richtlinie 2006/112/EG vom 28.11.2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL;
http://europa.eu/pol/tax/index_de.htm)

Europäischer Gerichtshof
• Vorabentscheidungsersuchen nationaler Gerichte
• Klagen der EU-Kommission gegen Mitgliedstaaten
• Klagen von EU-Kommission oder EU-Parlament zur Rechtsgrund-  

lage eines Rechtsakts des Sekundärrechts im EG-Vertrag
• Klagen einzelner Mitgliedstaaten gegen andere Mitgliedstaaten
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Rechtsgrundlagen des Umsatzsteuerrechts

MwStSystRL

Durchführungs-VO (EU)

Nr. 282/2011

UStG 
(mit außersteuerlichen

Vorschriften wie NATO-
Truppenstatut, Offshore-

Steuerabkommen, AO und
FinanzverwaltungsG)

UStDV

UStAE und BMF-Schreiben

EU-Recht

Grundsätze:

• Richtlinienkonforme 
Auslegung 

• Anwendungsvorrang
der MwStSystRL

• Meistbegünstigungsgrund-
satz, d.h. ein Unternehmer 
kann sich auf Vorschriften
der Richtlinie berufen, wenn 
dies für ihn günstiger ist
(»Rosinentheorie«).

EuGH/Richterrecht

BFH/Richterrecht
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Prinzip des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs

Lieferungen vom Inland

steuerfrei
§§ 4 Nr. 1 Buchst. b i.V.m. 6a UStG

steuerpflichtig

in das übrige Gemeinschaftsgebiet

an Unternehmer (B2B)
Besteuerung des innergemeinschaftlichen
Erwerbs im Bestimmungsland 
(§§ 1 Abs. 5 i.V.m. 1a UStG)

an private Abnehmer (B2C)
Keine Erwerbsbesteuerung
Ausnahme: neue Fahrzeuge (§ 1b UStG)

Grundfall: Versteuerung durch Lieferer im Ursprungsland bis zur
Umsatzschwelle von 10.000 €, dann Besteuerung im Bestimmungsland nach
§ 3c UStG (§ 18j OSS-Verfahren)
Ausnahme: bei neuen Fahrzeugen durch privaten Abnehmer im
Bestimmungsland (§ 1b i.V.m. § 1a Abs. 1 Nr. 1 UStG)

• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a UStG) mit qualifizierten Prüfmöglichkeiten über das Bundeszentral-
amt für Steuern (www.bzst.de) und die Datenbank MIAS der EU (http://ec.europa.eu/taxation_customs) und

• Zusammenfassende Meldungen (§ 18a UStG)1

1 ViDa-Initiative: Einführung einer digitalen Meldung für innergemeinschaftliche Umsätze in Echtzeit als Ersatz für die ZM (geplant ab 2028)  

Kontrollmechanismen
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Prinzip des innergemeinschaftlichen Dienstleistungsverkehrs

Sonstige Leistungen vom Inland

grds. nicht steuerbar grds. steuerbar

in das übrige Gemeinschaftsgebiet

an Unternehmer (B2B)
Besteuerung grds. am Ort des Sitzes des
Leistungsempfängers bzw. der Betriebsstätte
(§ 3a Abs. 2 UStG) mit Ausnahmen in Bezug
auf Lageort, Art, Nutzung etc.

an private Abnehmer (B2C)
Besteuerung grds. am Ort des Unternehmenssitzes des
Leistenden (§ 3a Abs. 1 UStG) 
Ausnahmen in Bezug auf spezielle Leistungsortbestim-
mungen wie z.B. § 3a Abs. 5 UStG; dann Besteuerung
am Wohnsitz des Leistungsempfängers mit Möglichkeit
des OSS-Verfahrens (§§ 18h, 18i und 18j UStG)

• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a UStG) mit qualifizierten Prüfmöglichkeiten über das Bundeszentral-
amt für Steuern (www.bzst.de) und die Datenbank MIAS der EU (http://ec.europa.eu/taxation_customs) 

• Zusammenfassende Meldungen (§ 18a UStG)1

Kontrollmechanismen

• für Leistungen im B2B Bereich Reverse-Charge nach § 13b Abs. 1 UStG

1 ViDa-Initiative: Einführung einer digitalen Meldung für innergemeinschaftliche Umsätze in Echtzeit als Ersatz für die ZM (geplant ab 2028)

 



1 Einleitung 27

Prüfung eines umsatzsteuerrechtlichen Sachverhalts (Regelbesteuerung)

Bemessungs-
grundlage1

§ 10 UStG

1 Aufgrund der Definition des Entgelts: Überlegungen zur Steuerschuldnerschaft als dritter Prüfungsschritt

Steuerbarkeit

§ 1 Abs. 1 UStG

Steuerschuldner/
Fälligkeit

§§ 13, 13a, 13b 
UStG

Steuerbefreiung/
Option

§§ 4, 5, 9 UStG

Steuersatz und 
Steuerberechnung

§ 12 UStG

Vorsteuerabzug 
und -berichtigung

§§ 15, 15a UStG
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Allgemeine Angaben

1 Unternehmer (Bruchteilsgemeinschaft, 
Organschaft)

§ 2 Abs. 1, S. 1 und S. 3 UStG

2 Unternehmen (Einheitsbegriff) § 2 Abs. 1, S. 2 UStG

3 Art der Umsatzbesteuerung §§ 16, 20 UStG

4 Berechtigung zum VSt-Abzug/Art der 
Ausgangsumsätze 

§§ 15, 4 UStG

5 Besteuerungszeitraum/Abgabe VA § 18 UStG

6 Spezielle Besteuerungsverfahren §§ 19, 24, 25, 25a UStG

7 Umsatzart

Ausgangsumsätze

(Werk-)Lieferung (§ 3 Abs. 1 und Abs. 4 UStG) oder sonstige Leistung 
(§ 3 Abs. 9 UStG) bzw. Ersatztatbestände (§ 3 Abs. 1b und 9a UStG) 

8 Rahmen des Unternehmens Grund-, Neben- oder Hilfsgeschäft

9 Leistungsaustausch/Entgelt Abgrenzung zum echten Schadensersatz, echten Zuschuss, 
Innenumsatz bzw. Schenkung

10 Ort der Leistung §§ 3, 3a–3g UStG, § 25 Abs. 1 UStG

11 Steuerbarkeit § 1 Abs. 1 UStG/Ausnahme: Geschäftsveräußerung § 1 Abs. 1a UStG

Checkliste zur Prüfung umsatzsteuerlicher Sachverhalte in Klausur und Praxis
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12 Steuerpflicht § 4 UStG (Meldung in ZM nach § 18a UStG?)1

13 Steuerschuldner §§ 13a und 13b UStG (Meldung in ZM nach § 18a UStG?)1

14 BM §G  10 UStG

15 Steuersatz § 12 UStG

16 Berechnung der USt

17 Entstehung §§ 13, 13b UStG

18 Reverse-Charge-Verfahren § 13b UStG/i.g. Erwerb nach § 1 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 1a UStG

19 Rechnung §§ 14, 14a UStG

20 Vorsteuerabzug abziehbar (§ 15 Abs. 1 UStG), abzugsfähig (§ 15 Abs. 1a, 1b und 2 UStG)

21 Berechnung des VSt-Betrags ggf. Aufteilung § 15 Abs. 4 UStG

§ 15a UStG

22 Änderung der Bemessungs-
grundlage

§ 17 UStG

23 Berichtigung der Vorsteuer

1 ViDa-Initiative: Einführung einer digitalen Meldung für innergemeinschaftliche Umsätze in Echtzeit als Ersatz für die ZM
(geplant ab 2028)  

Ausgangsumsätze

Eingangsumsätze

Checkliste zur Prüfung umsatzsteuerlicher Sachverhalte in Klausur und Praxis
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2  Steuerbarkeit

Anders als die Ertragsteuern knüpft das Umsatzsteuerrecht nicht an 
eine territoriale Ansässigkeit des leistenden Unternehmers oder des 
Leistungsempfängers in Deutschland an. Die umsatzsteuerlichen 
Rechtsfolgen treten oft unabhängig davon ein, ob der Unternehmer in 
Deutschland ansässig ist, eine Niederlassung oder Repräsentanz be-
treibt oder vor Ort tätig ist. Besteuert wird vielmehr der einzelne Um-
satz, also der Verbrauch im Inland.

Ein Vorgang unterliegt nur dann der deutschen Umsatzsteuer, wenn er 
»steuerbar« ist. Die Steuerbarkeit ist somit Grundvoraussetzung und 
erster Prüfungsschritt bei jeder umsatzsteuerlichen Beurteilung und 
daher in §  1 UStG geregelt. Steuerbar sind danach, jeweils unter be-
stimmten Voraussetzungen, Lieferungen und sonstige Leistungen, die 
Einfuhr und der innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenständen.

Lieferungen und sonstige Leistungen sind steuerbar, wenn sie von 
einem Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens im Inland gegen 
Entgelt ausgeführt werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Eine Lieferung liegt 
vor, wenn die Verfügungsmacht an einem Gegenstand verschafft wird. 
Dies beinhaltet den von den Beteiligten endgültig gewollten Übergang 
von wirtschaftlicher Substanz, Wert und Ertrag eines Gegenstands, so 
dass es dem Abnehmer möglich ist, mit dem Gegenstand nach Belie-
ben zu verfahren. Sonstige Leistungen sind alle Leistungen, die keine 
Lieferungen sind, z. B. Dienstleistungen, Vermietungen und Verpachtun-

gen, Darlehensgewährung, Einräumung von Rechten, Reiseleistungen, 
Übertragung immaterieller Wirtschaftsgüter wie z. B. ein Firmenwert. 
Auch die Vergabe eines Gutscheins über den Erwerb eines bestimmten 
Gegenstandes bzw. einer bestimmten Leistung kann unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Lieferung oder sonstige Leistung darstellen und 
der Umsatzsteuer unterliegen.

Lieferungen oder sonstige Leistungen unterliegen nur dann der Umsatz-
steuer, wenn sie von einem Unternehmer im Rahmen seines Unterneh-
mens erbracht worden sind. Unternehmer ist jedes Wirtschaftsgebilde, 
das selbständig und nachhaltig eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit mit Einnahmeerzielungsabsicht ausführt. Leistender Unternehmer 
ist in der Regel derjenige, der die Lieferungen oder sonstigen Leistungen 
im eigenen Namen ausführt, was sich üblicherweise aus den vertragli-
chen Vereinbarungen ergibt. Zum Unternehmen gehören sämtliche Be-
triebe oder Tätigkeiten eines Unternehmers, jeder Unternehmer kann 
also nur ein Unternehmen haben. Eine Leistung wird im Rahmen dieses 
Unternehmens erbracht, wenn sie aus dem unternehmerischen und 
nicht aus dem privaten Bereich des Unternehmers erfolgt.

Unter bestimmten Voraussetzungen können auch mehrere Wirtschafts-
beteiligte als ein Unternehmen angesehen werden. Sie bilden dann 
unter der Führung eines Organträgers eine umsatzsteuerliche Organ-
schaft. Die umsatzsteuerliche Organschaft entsteht ohne weiteres 

2 Steuerbarkeit
2 Steuerbarkeit
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Zutun, wenn die Voraussetzungen der finanziellen, wirtschaftlichen 
und organisatorischen Eingliederung vorliegen. Das deutsche Umsatz-
steuergesetz sieht derzeit kein Antrags- oder Bestätigungsverfahren für 
die Organschaft vor. Auch wenn das deutsche Modell durch den EuGH 
in seinen Urteilen vom 01.12.2022 (Rs. C-141/20 und Rs. C-269/20) im 
Grundsatz bestätigt wurde, können sich durch weitere anhängige Ver-
fahren in Zukunft Änderungen ergeben.

Für jede Lieferung und sonstige Leistung muss ein umsatzsteuerlicher 
Leistungsort bestimmt werden (siehe Kapitel  III). Nur wenn dieser Ort 
im Inland liegt, unterliegt der Umsatz den Vorschriften des deutschen 
Umsatzsteuergesetzes. Das umsatzsteuerliche Inland umfasst gem. 
§ 1 Abs. 2 UStG das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland mit 
Ausnahme der Freihäfen Bremerhaven und Cuxhaven.

Umsatzsteuer entsteht nur dann, wenn die Lieferung oder sonstige Leis-
tung im Rahmen eines Leistungsaustausches gegen Entgelt stattfindet. 
Das Entgelt muss nicht zwingend in Geld bestehen. Möglich ist auch eine 
Gegenleistung in Form einer Lieferung oder sonstigen Leistung, was zu 
einem Tausch bzw. tauschähnlichen Umsatz führt. Für die Annahme 
eines Leistungsaustauschs müssen Leistung und Gegenleistung in einem 
wechselseitigen Zusammenhang stehen. Für einige Fälle von unentgelt-
lichen Lieferungen und sonstigen Leistungen (z. B. Schenkung, Spende) 
wird für Zwecke der Umsatzsteuer ein Leistungsaustausch unterstellt, 
um einen unversteuerten Endverbrauch zu vermeiden. Diese sog. unent-
geltlichen Wertabgaben müssen vom leistenden Unternehmer wie ent-
geltliche Leistungen der Umsatzsteuer unterworfen werden.

Fehlt ein Leistungsaustausch, wie z. B. im Falle eines echten Schaden-
ersatzes, fällt keine Umsatzsteuer an. Schadenersatz wird nicht geleis-
tet, weil der Leistende eine Lieferung oder sonstige Leistung erhalten 
hat, sondern weil er nach Gesetz oder Vertrag für den Schaden und sei-
ne Folgen einzustehen hat.

Ebenfalls steuerbar ist die Einfuhr von Gegenständen in das Inland oder 
in die österreichischen Gebieten Jungholz und Mittelberg. Die Umsatz-
steuer auf Einfuhren wird als Einfuhrumsatzsteuer bezeichnet und von 
der Zollverwaltung erhoben (siehe Kapitel 12).

Auch der grenzüberschreitende Erwerb von Gegenständen aus ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterliegt der deutschen 
Umsatzsteuer, wenn der Leistungsort im Inland liegt und die Lieferung 
gegen Entgelt erfolgt. Ein steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb 
setzt voraus, dass die Gegenstände bei der Lieferung aus dem Gebiet 
eines EU-Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaa-
tes gelangen. Lässt ein Unternehmer Gegenstände zu seiner eigenen 
Verfügung aus dem Gebiet eines EU-Mitgliedstaates in das Gebiet eines 
anderen EU-Mitgliedstaates transportieren, kann unter bestimmten 
Voraussetzungen ein steuerbares innergemeinschaftliches Verbringen 
vorliegen (siehe Kapitel 12).

Die Veräußerung eines gesamten Unternehmens oder Teilbetriebs 
(Geschäftsveräußerung im Ganzen) gilt aus Vereinfachungsgründen 
als nicht umsatzsteuerbar. Damit soll vermieden werden, dass für die 
vielen Gegenstände und sonstigen Leistungen, die im Rahmen eines 
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Betriebsübergangs auf den Käufer übertragen werden, jeweils eigene 
umsatzsteuerliche Beurteilungen vorgenommen werden müssen. Eine 
Geschäftsveräußerung liegt vor, wenn die wesentlichen Grundlagen 

eines Unternehmens oder eines gesondert geführten Betriebs übertra-
gen werden. Entscheidend ist, dass der Erwerber den übernommenen 
Betrieb fortführen kann und dies auch tut.


